
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Daniel Holzinger-Vogtenhuber, BA, Kolleginnen und Kollegen 

zum Antrag 984/ A der Abgeordneten Wöginger, Fuchs, Kolleginnen betreffend ein Bundesgesetz, 

mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das 

Umgründungssteuergesetz, das Umsatzsteuergesetz 1994, das Gebührengesetz 1957, das 

Grunderwerbsteuergesetz 1987, das Versicherungssteuergesetz 1953, das 

Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, das Elektrizitätsabgabegesetz, das Erdgasabgabegesetz, das 

Energieabgabenvergütungsgesetz, das Normverbrauchsabgabegesetz, die Bundesabgabenordnung, 

das Bundesfinanzgerichtsgesetz, das Amtshilfe-Durchführungsgesetz, das Alkoholsteuergesetz, das 

Tabaksteuergesetz 1995, das Mineralölsteuergesetz 1995, das Tabakmonopolgesetz 1996, das 

Punzierungsgesetz 2000, das Wohnbauförderungsbeitragsgesetz 2018, das Gewerbliche 

Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-Sozialversicherungsgesetz und das Finanzausgleichsgesetz 

2017 geändert werden (Steuerreformgesetz 2020 - StRefG 2020), in der Fassung des Berichts des 

Budgetausschusses (687 d.B.) 

Der Nationalrat walle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 

In Artikel 12 ("Änderung des Normverbrauchsabgabegesetzes") wird nach der Ziffer 1. folgende Ziffer 

1a. eingefügt: 

10. Noch § 3 Z 4 wird folgende Z 5 eingefügt: 

,,5. Vorgänge in Bezug auf Kraftfahrzeuge, die von Menschen mit Behinderungen zur persönlichen 

Fortbewegung verwendet werden, sofern der Mensch mit Behinderung eine eigene 

Lenkerberechtigung hat oder glaubhaft macht, dass das Kraftfahrzeug überwiegend für seine 

persönliche Beförderung benützt wird. 

Die Behinderung ist durch die Eintragung der Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher 

Verkehrsmittel oder der Blindheit im Behindertenpass gemäß §§ 40 ff Bundesbehindertengesetz, 

BGBI. Nr. 283/1990, in der geltenden Fassung, bzw. einen Ausweis gemäß § 29b 

Straßenverkehrsordnung 1960, BGBI. Nr. 159/1960, in der geltenden Fassung, nachzuweisen." 

Begründung: 

Die Streichung der Refundierung der NoVA für Menschen mit Behinderungen hat zu einer massiven 

finanziellen Mehrbelastung geführt, die teilweise die Selbstständigkeit von Menschen mit 

Behinderungen verunmöglicht hat. Dies betrifft vor allem den ländlichen Bereich und es betrifft 

Niedrigverdienerinnen. Das führt sogar dazu, dass mobilitätsbehinderte Menschen, welche 

öffentliche Verkehrsmittel nicht benützen können, sich Sorgen machen müssen, ob und wie sie in 

Zukunft ihren Arbeitsplatz (meist mit niedrigem Gehalt) erreichen können. 

Für einen mobilitätsbehinderten Menschen ist ein eigener PKW kein Luxusgegenstand, sondern eine 
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